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16.Jhdt. Ansuchen der Webermeister im Land ob der Enns an 
Kaiser Rudolf II. um Bestätigung ihrer 
Handwerksordnung mit Auflistung ihrer Beschwerden. 
Sie beklagen sich vor allem über den Fürkauf von Haar 
und Garn durch unzünftige Geiweber  

 
1.3.1578 Die Zechpröbste der Leinweberzunft in Rohrbach 

wenden sich an einen Freiherrn von Sprinzenstein: 
 
 Der Herr soll sich beim Kaiser um eine Bestätigung 

ihrer Zunftordnung bemühen. 
 
3.10.1578 Auszug aus der von Kaiser Rudolf II erlassenen 

Weberzunftordnung: 
 

 Es geht um die Ausbildungsordnung für Lehrlinge.  
( Abschrift von 1720 ) 

 
15.5.1601 Zacharias Falzeder, Marktrichter in Putzleinsdorf, stellt 

dem Leinweber Hans Ecker, der zwei Jahre als 
Inwohner in Putzleinsdorf gelebt hat, nun aber 
weiterziehen will, ein Leumundszeugnis aus. 

 
31.3.1713 Auszug der Leinweberhandwerksordnung Kaiser Karl 

VI ( Abschrift von 1720 ) 
 
7.5.1717 Auszug aus dem Mandat der Kommission des oö 

Landeshauptmanns zum Leinwandhandel: 
 

 Die örtlichen Zünfte erhalten den Befehl, am 7.6. einen 
Bevollmächtigten zu Verhandlungen der Kommission in 
Linz zu entsenden. 

 
5.11.1720 Johann Ehrenreich von Sprinzenstein klagt gegen das 

Weberhandwerk in Neufelden: 
 



• Das Weberhandwerk zu Neufelden hat den 
Thomas Feßl, Leinweber zu Peilstein, daran 
gehindert, den von Johann Ehrenreich 
legitimierten Abdeckersohn Niclas Schöler als 
Gesellen freizusprechen. 
 

• Das Gericht des Landeshauptmanns hat 
daraufhin das Weberhandwerk zu Neufelden zu 
einer Geldstrafe von 50 Reichstalern verurteilt. 
 

• Da das Weberhandwerk zu Neufelden diese 
Geldstrafe noch immer nicht bezahlt hat, fordert 
Johann Ehrenreich die Entsendung eines 
Landrichters zur Einforderung der Strafe.  
( 2 Exemplare ) 

 
12.11.1720 Das Weberhandwerk zu Neufelden fordert vom 

Landeshauptmann die Aufhebung des Strafbefehls, da 
es ja termingerecht in dieser Sache Bericht erstattet 
hat. 

 
20.11.1720 Johann Ehrenreich fordert vom Landeshauptmann, das 

Weberhandwerk zu Neufelden solle ihm ihre Beweise in 
Sachen Niclas Schöller zur Einsichtnahme vorlegen. 

 
7.12.1720 Da das Weberhandwerk zu Neufelden auf die 

Forderung zur Herausgabe ihrer Beweise nicht reagiert 
hat, fordert Johann Ehrenreich nicht nur die Einziehung 
der auf dieses Versäumnis ausgesetzten 6 Reichstaler 
Geldstrafe, sondern auch der ursprünglichen 50 
Reichstaler. 

 
Ca. 1720 Georg Ulrich Mautner, Bote des Landeshauptmanns, 

erklärt, dass er dem Weberhandwerk den Beschluss 
des Landeshauptmanns auf Antrag des Johann 
Ehrenreichs von Sprinzenstein wegen eines 
legitimierten Abdeckersohns zugestellt hat. 

 
Ca. 1767  Ansuchen der Weberzunft an die Herrschaft: 
 

• Bei der letzten Viertelversammlung ist 
beschlossen worden, dass die Herrschaften für 
ihre Zünfte um ein mündliches Verhör beim k.k. 
Kommerzienkonsess ansuchen sollen. Die Zunft 



bittet die Herrschaft, dies zu tun, damit sie ihre 
Beschwerden vorbringen kann. 
 

• Die vorgeschriebene Breite der Ware ist für die 
Zunft ein großes Ärgernis. 
 

• Zum einen können sich die ärmeren Weber das 
nötige Werkzeug nicht leisten. 
 

• Zum anderen finden reicheren Weber keinen 
Absatz für die Ware, weil sie den Kaufleuten zu 
teuer ist und auch kein Bedarf an diesen Maßen 
besteht. 
 

• Das Weberhandwerk sollte auf Werkstätten 
beschränkt werden; Webstühle bei Müllern, 
Bauern und Inwohnern sollten nach dem Tod der 
augenblicklichen Besitzer kassiert und nicht mehr 
zugelassen werden. Den Marktwebern entsteht 
nämlich durch solchen Nebenerwerbswebern 
großer Schaden 

 
10.3.1767 Franz Kaindlsdorfer und Anton Städler als Zöchmeister 

und Anton Hauzeneder als Vertreter des 
Leinweberhandwerks in Sarleinsbach legen dem 
Untersuchungskommissar, dem Marktrichter Franz 
Josef Jetschgo, ihre Beschwerden vor: 

 

• Es gibt noch immer keine Qualitätsstandards für 
die Garnherstellung, so dass auch die Qualität 
der Leinwand darunter leidet. 
 

• Ein Teil der  vorrätigen Ware ist bereits auf der 
Bleiche, aber noch ein großer Vorrat bei den 
Webern, so dass dies unmöglich beschaut 
werden kann, so dass die Weber zu ihrem 
Schaden diese Ware nicht werden verkaufen 
können. 
 

• Die Weber sind zwar entschlossen, die 
vorgeschriebene Länge und Breite der Stücke 
einzuhalten. Es ist aber ein Abgang aber bei dem 
einen oder anderen Stück nicht auszuschließen, 



so dass die Weber deswegen gestraft und das 
beanstandete Stück konfisziert werden würde. 
 

• Den Webern sollte gestattet werden, ihr Produkt 
vor der Beschau zu den Kaufleuten zu bringen, 
die es dann zur Beschau vorlegen würden, da die 
Wege zu den Beschauorten sehr weit sind. 

 
13.1.1768 Der k.k. Kommerzienkonsess schreibt an den Verwalter 

von Sprinzenstein Rechberger: 
 

• Bei einer Kontrolle des Leinwandhändlers Franz 
Joseph Jetschgo wurde festgestellt, dass ein 
Stück ungebleicht Leinwand statt 31 nur 30 Ellen 
Ausmaß hatte. 
 

• Weiter wurde festgestellt, dass die 
Beschaumeister unter dem Vorwand, es handle 
sich um alte Vorräte, die schon seit 2 Jahren aus 
dem Verkehr gezogenen Beschaustempel 
verwenden, was einen strafbaren Unterschleif 
darstellt. 
 

• Der Verwalter soll den Beschaumeistern die alten 
Stempel abnehmen und sie bei Strafe zur 
Einhaltung der Vorschriften ermahnen. 

 
1768 Matthias Kern und Lorenz Andorfer, Beschaumeister zu 

Sarleinsbach, bestätigen, dass sie ca. 100 Stück an 
alten Vorräten bei Leinwandhändlern und Webern mit 
den alten Beschaustempel versehen haben. 

 
12.3.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses 

gegen den Missbrauch der Leinweber bei den 
zulässigen Maßen für Leinwand. 

 
16.4.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses 

gegen Missstände im Genehmigungsverfahren der 
Beschaumeister. 

 
17.6.1768 Der k.k.Kommerzienconsess befiehlt dem Verwalter 

von Sprinzenstein, niemandem ohne Meistertitel die 
Ausübung des Weberhandwerks zu erlauben. 

 



7.10.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses, weil 
die Beschauer bei der Leinwand minderwertige 
Eisenfarbe verwenden, die zu schnell verblasst. 

 
27.1.1769 Der k.k.Kommerzienconsess tadelt den Verwalter von 

Sprinzenstein, weil er die Mindestmaße der Webstücke 
nicht durchsetzt, und droht ihm Strafen an, falls er die 
Verordnungen bei Webern und Beschaumeistern nicht 
durchsetzt. 

 
28.2.1769 Der Verwalter von Sprinzenstein erstattet der 

Vormundschaft Bericht: 
 

• Der Manufakturkommissar Augustin Pilat wird der 
Herrschaft wohl schon Bericht über seine 
Untersuchung bei den Webern in Sarleinsbach 
erstattet haben 
 

• Trotzdem gibt es noch keine Anweisung, was mit 
der vorrätigen Leinwand passieren soll. 
 

• Die Leinwandhändler in Sarleinsbach, 
insbesondere der Marktrichter und sein Sohn, der 
diesen Bericht überreicht, fragen daher an, ob der 
k.k. Comerzialconsess den Leinwandhändlern 
Georg Mayrhofer und Georg Stölzl aus Neufelden 
und Carl Stölzl zu Lembach gestattet haben, alle 
vorrätigen Waren aufzukaufen. 
 

• Sie befürchten Nachteile, wenn die drei 
genannten auswärtigen Händler am kommenden 
Freimarkt in Sarleinsbach das alleinige 
Vorkaufsrecht auf die vorrätige Leinwand 
erhalten, und bitten um Gleichstellung. 

 
2.3.1769 Franz Joseph Jetschgo, Leinwandhändler in 

Sarleinsbach, richtet ein Gesuch an den k.k 
Commerzienkonsess: 

 

• Der Handlungsfremde Prunnmayer aus Kirchdorf 
und der dortige Leinwandhändler Matthias 
Desslbrunner haben bei ihm 200 bzw. 150 Stück 
Leinwand in der alten Breite von 4 ½ Viertel 



bestellt. 
 

• Da es zum Handel mit schmaler Leinwand unter 
5/4 einer Genehmigung bedarf, bittet er die 
Behörde um eine solche. 
 

• Weitere Genehmigungen braucht für die 
Lieferung 86 bzw. 150 Stück schmaler Breite 
nach Ofen ( Ungarn ). 

 
20.5.1769 Der k.k. Commerzienconsess beruft die 

Beschaumeister für Leinwand in Sarleinsbach zur 
Vernehmung nach Linz. 

 
1.7.1769 Der Verwalter von Sprinzenstein schreibt an den k.k. 

Commerzienconsess: 
 

• Die zweijährige Amtszeit der 
Leinwandbeschaumeister Matthias Krenn und 
Lorenz Andorfer in Sarleinsbach ist abgelaufen. 
 

• Da es gegen den Beschaumeister Matthias Krenn 
nie Beschwerden gab, hat ihn die Herrschaft im 
Amt bestätigt, während Lorenz Andorfer durch 
Franz Mayrhofer von der Weberzunft in 
Sarleinsbach als neuer Beschaumeister gewählt 
wurde. 
 

• Er fragt an, ob er die beiden Beschaumeister zu 
Vereidigung nach Linz schicken soll oder die 
Vereidigung selbst vornehmen darf. 

 
1.2.1770 Franz Joseph Jetschgo, Leinwandhändler in 

Sarleinsbach, richtet ein Gesuch an den k.k 
Commerzienkonsess: 

 

• Er hat einen Auftrag aus Memmingen über 400 
Stück Leinwand unterschiedlicher Breite erhalten. 
 

• Er ersucht daher für Kauf und Ausfuhr dieses 
Auftrags um die erforderliche Genehmigung. 

 



5.3.1770 Der k.k.Comerzialconsess schreibt an den Verwalter 
von Sprinzenstein: 

 

• Der Sarleinsbacher Leinwandhändler Michael 
Andorfer hat dem Haslacher Färber Wolfgang 
Meisler 40 Stück rohe Leinwand verkauft, die zu 
kurz und zu schmal war. 
 

• Trotzdem wurde diese Leinwand von den 
Sarleinsbacher Beschaumeistern Anton Stadler 
und Franz Marhofer mit ihrem Zeichen 
genehmigt. 
 

• Die Beschaumeister müssen sich daher in Linz 
verantworten. 

 
1770 Der k.k.Comerzialconsess schreibt an den Verwalter 

von Sprinzenstein: 
 

• Bei der Untersuchung der in Haslach verkauften 
zu kurzen Leinwand hat sich herausgestellt, dass 
die beiden Sarleinsbacher Beschaumeister ihr 
Zeichen zu Unrecht erteilt haben. 
 

• Daher soll der Verwalter den Beschaumeister 
Stadler Stadler verwarnen, den aber bereits 
verwarnten Beschaumeister Mayrhofer seines 
Amtes entsetzen und durch einen anderen 
Meister ersetzen. 

 
7.9.1791 Kajetan Kaindlsdorfer, Leinwebermeister zu 

Sarleinsbach, wendet sich an die Herrschaft: 
 

• Er hat erfahren, dass ihm das Amt der 
Leinwandbeschau abgenommen werden soll, weil 
er sich nicht wieder darum beworben hat. 
 

• Sein Versäumnis liegt aber darin begründet, dass 
ihm niemand gesagt hat, dass das Amt nur 
befristet vergeben wird. 
 



• Gegen seine Amtsführung hat es bei Webern und 
Händlern nie Einwände gegeben. 
 

• Sein Konkurrent um das Amt Matthias Krenn ist 
nicht fähig, dieses Amt auszuüben, da er keine 
Beschautafel einrichten kann, über die die 
Leinwand gezogen werden muss. 
 

• Er bittet daher um Bestätigung im Amt. 
 
10.5.1792 Der Leinwebermeister Kajetan Kaindlsdorfer bittet um 

Bestätigung im Amt des Beschaumeisters. 
 
12.5.1793 Der Leinwebermeister Kajetan Kaindlsdorfer bittet um 

Bestätigung im Amt des Beschaumeisters ( 2 
Exemplare ) 

 
5.7.1793 Der Marktrichter Franz Michael Jetschgo stellt Kajetan 

Kaindlsdorfer als Beschaumeister für Leinwand in 
Sarleinsbach ein gutes Leumundszeugnis aus. 

 
20.6.1809 Die Zeug- und Leinwebermeister von Sarleinsbach 

bestätigen dem Leinwebergesellen Joseph Gerst aus 
Zwettl, dass er 4 Wochen ohne Beanstandung in 
Sarleinsbach gearbeitet hat ( Gedrucktes Formular mit 
Zunftsiegel ) 

 
Undatiert Schreiben an das Landhandwerk im Machlandviertel 

über Zunftbeiträge zur Hauptlade der Landeszunft  
( 17.Jhdt. ) 

 
 


